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hang m it einer Aggression begeht, w ird mit Freiheitsstrafe 
nicht un te r fünf Jah ren  bestraft.

(3) Wer durch das Verbrechen vorsätzlich besonders 
schwere Folgen verursacht, w ird m it lebenslänglicher F rei
heitsstrafe oder m it Todesstrafe bestraft.

1. Kriegsverbrechen sind Begleiterscheinungen im perialistischer 
Kriege. Die DDR. die sozialistischen L änder und andere friedlie

bende S taaten stehen auf dem hum anen S tandpunkt einer strengen Äch
tung und Ahndung solcher Kriege. U nter den gegenw ärtigen gesellschaft
lichen V erhältnissen gibt es keine schicksalshafte Unverm eidlichkeit von 
Kriegen. Solange jedoch der Im perialism us existiert, bleibt die G efahr 
bew affneter K onflikte aufrechterhalten.

§ 93 begründet eine str. V erantw . fü r H andlungen, die im  Fall der be
w affneten A useinandersetzungen allgem ein anerkannte völkerrechtliche 
Normen verletzen, indem  die allgem ein anerkannten  Gesetze und Bräuche 
des Krieges m ißachtet werden.

Die Funktion der festgelegten Regeln der K riegführung besteht darin, 
kriegführenden S taaten  Beschränkungen in der W ahl und A nw endung 
der K am pfm ittel und der M ethoden der K riegführung aufzuerlegen und 
dadurch die grausam sten Folgen des Krieges etw as zu m ildern sowie den 
Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten.
Die wesentlichsten Regeln der K riegführung um fassen:
a) M ittel und M ethoden der K riegführung:
b) die rechtliche Stellung der K om battanten  (sämtliche zum Personalbe

stand der S tre itk räfte  einer kriegführenden Partei gehörenden Perso
nen) und der N ichtkom battanten (medizinisches und anderes Personal, 
wie Kriegskorrespondenten und Z ivilpersonen);

c) die rechtliche Stellung der K riegsgefangenen;
d) die rechtliche Stellung der Opfer des Krieges und der Zivilbevölkerung;
e) Rechtsnorm en fü r das Eigentum ;
f) Rechte und Pflichten neu tra ler Länder.

2. Die gegenw ärtig geltenden Gesetze und Bräuche des Krieges haben 
ihre G rundlage in  völkerrechtlichen Abkommen, in denen die Re

geln der K riegführung festgelegt w urden, wie z. B .:
— den H aager Abkommen vom 18. 10.1907 z. B. über die Eröffnung der 

Feindseligkeiten, über die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges, 
über die Rechte und Pflichten der S taaten und Personen im Falle eines 
Landkrieges u.a.;

— dem Genfer Protokoll vom 17. 6.1925 über das Verbot der V erwendung 
von erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von bakteriolo
gischen M itteln im Kriege;

— den vier Abkommen, die am 12. 8.1949 auf der Diplomatischen K on
ferenz in Genf vereinbart w urden, und zw ar das Abkommen zur Ver
besserung des Loses der V erw undeten und K ranken der S tre itk räfte  
im Felde, das Abkommen zur Verbesserung des Loses der V erw unde-


